
40 Kulturpflege.

§ 360,14). Weiter ist sie thätig bei Festen und großen Ver¬
sammlungen — Wettrennen — Massenarbeitseinstellungen (Über¬

schwemmungen, Feuersbrünsten). Weiter ist sie Polizei in
Gesinde- und Wohnungssachen. Ferner hat sie Maßregeln gegen
geschlechtliche Ausschweifungen anzuordnen und zu überwachen.*)
Übertretung des sechsten Gebots. — Endlich muß ihr Streben
dahin gerichtet sein, das Verbot gegen die Tierquälerei gewifsen-
hast beobachtet zu sehen. Wer öffentlich oder in Ärgernis er¬
regender Weise Tiere boshaft quält oder roh mißhandelt, wird
mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder entsprechender Haft bestraft.

9. Armenpolizei. Sie ist Hauptaufgabe der Gemeinden,
doch dem Staate bleibt immer noch ein gut Stück Arbeit —
Landarme — Zwangsarbeitshäuser. Arbeitsnachweis. Ver¬

armung ganzer Gegenden infolge von Mißwachs, Überschwem¬
mung, Arbeitslosigkeit, Krieg (vergleiche auch Lekt. 9, Unter¬
stützungswohnsitz).

10. Gesundheitspolizei. Mit diesem Namen bezeichnet man
jenen Teil der Polizei, dem die Beseitigung des für die
Volksgesundheit Nachteiligen obliegt, so z. B. die Trichinenschau
oder überhaupt die Fleischbeschau, die Kurpfuscherei, die Unter¬
bringung Geisteskranker, die Leichenschau und Leichenbestaltung,
Maßregeln gegen ansteckende Krankheiten u. s. w.

Die Gesundheitspolizei bildet den Übergang von der Sicher¬
heitspflege zur Wohlstandspflege (wie so?) Davon in den
nächsten Stunden.

Anmerkung. Zu dem Kapitel der Sicherheitspflege gehören auch
die einschlägigen Paragraphen über Beschädigung von Anlagen, Denk¬
mälern, über Baumfrevel u. a.

(Lektion.

Kulturpflege.
Einleitung. Unter Kultur versteht man im weiteren

Sinne des Wortes die Pflege und Vervollkommnung eines der-

*) Hierher gehören alle die Bestimmungen über die Unzucht (§§ 171
bis 184, 234—238 des StGB.). Es muß jedem Lehrer überlassen bleiben,
wieviel er davon zu geben für gut hält — Verbot zotiger Lieder rc.


